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Zusammenfassung 

 

Automatisiertes Fahren ohne Fahrer-

überwachung oder sogar ganz ohne 

Fahrer wird für die Zukunft der Mobi-

lität wichtig werden. Die absehbaren 

technischen Entwicklungen lassen 

einen ersten Eindruck aufkommen, 

welche neuen Herausforderungen 

sich stellen. Für die Stellungnahme 

des Wissenschaftlichen Beirats des 

BMVI werden die vielen Ausprä-

gungsmöglichkeiten in zwei Gruppen 

unterteilt:  

Die Gruppe A umfasst Fahrzeuge, die 

weiterhin mit fahrtüchtigen Fahrzeug-

führern besetzt sind, die automatisier-

tes Fahren aktivieren und deaktivie-

ren können sowie die Fahrt vollenden, 

wenn das automatisierte Fahren an 

seine Grenzen kommt. Daher sind in 

der Stellungnahme die psychologi-

schen Aspekte zur Fahrerrolle von 

besonderer Bedeutung.  

Fahrzeuge der Gruppe B fahren eine 

(ggf. begrenzte) Strecke von Beginn 

bis Ende fahrerlos. Zum Betrieb dieser 

Fahrzeuge ist statt des Fahrers ein 

Betreiber notwendig. Daher werden 

die zu erwartenden Betreibermodelle 

hinsichtlich ihrer Aufgaben und Ver-

pflichtungen analysiert. 

Übergreifende Aspekte der verkehrli-

chen Auswirkungen und Potenziale, 

der Anforderungen an die Infrastruk-

tur, der Sicherung der Cyber-Security 

und Privacy sowie der Einführungsrisi-

ken werden ebenso diskutiert wie die 

spezifischen Aspekte für den Straßen-

güterverkehr. Die wichtigsten Emp-

fehlungen an die Verkehrspolitik wer-

den im Abschluss zusammenfassend 

dargestellt. Insbesondere erfordert 

der Übergang zum fahrerlosen Fahren 

Lösungen zu den rechtlichen Rah-

menbedingungen und des Sicher-

heitsmanagements einschließlich 

Security und Privacy.  
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1 Einleitung  

 

Automatisierung im Verkehr ist ein 

seit Jahrzehnten stattfindender Pro-

zess, der mit dem rasanten Fortschritt 

in der Technik, insbesondere der 

enormen Steigerung der Rechenleis-

tung verknüpft ist. Seitdem wurden 

verschiedene Skalen der Automatisie-

rung von „Mensch-Maschine-Syste-

men“ (wie dem Pkw) seitens der In-

dustrie und Wissenschaft entwickelt. 

Sie verdeutlichen einerseits die 

Schwierigkeit der Abgrenzung ver-

schiedener Stufen der Automatisie-

rung, andererseits zeigen sie die viel-

fältigen Herausforderungen hinsicht-

lich der Komplexität der zu lösenden 

inhaltlichen Aufgaben und der damit 

einhergehenden Zulassungsanforde-

rungen (im Wesentlichen Sicherheits-

nachweise), der Haftung und der ge-

sellschaftlichen Akzeptanz an.  

Automatisiertes Fahren kann vielen 

Zielen dienen. Besonders häufig wird 

die Sicherheit im Straßenverkehr ge-

nannt, da die “Unfallursache Mensch“ 

zunehmend aus dem System genom-

men wird. Als weitere Gründe werden 

Effizienzsteigerungen in Form besse-

rer Zeitausnutzung für Fahrer oder 

das Einsparen der Kosten für Berufs-

kraftfahrer als Hauptmotive für die 

Automatisierung genannt. Aber auch 

die Infrastruktur kann für den fahren-

den und ruhenden Verkehr durch Au-

tomatisierung besser genutzt werden. 

Schon die Vielfalt der Zielsetzungen 

zeigt, dass unterschiedliche Ausprä-

gungen der Automatisierung existie-

ren. Für die Unterscheidung der Au-

tomationsgrade wurden verschiedene 

Skalen definiert (BASt, NHTSA, SAE, 

VDA), die vier oder fünf Stufen (Level) 

vorsehen.1 Für diese Stellungnahme 

werden gemäß der VDA-Definition die 

Stufen 3 und 4 als Gruppe A zusam-

mengefasst: Hoch- und vollautomati-

siertes Fahren mit fahrtüchtigem Fah-

rer an Bord. Fahrerloses Fahren ohne 

fahrtüchtigen Fahrer entsprechend 

Stufe 5 der VDA-Definition erscheint 

in dieser Abstufung als Folgesystem 

der vorherigen Automatisierungsgra-

de noch weit entfernt, doch auch für 

diese Gruppe B gibt es Anwendungs-

fälle, die schon bald in Pilotversuchen 

umgesetzt werden könnten, aber in 

Deutschland im Unterschied zu ande-

ren Regionen bisher wenig diskutiert 

werden. 

                                                      
1
 Quellen: Gasser et al. (2012), NHTSA (2013), 

SAE (2016), VDA (2015) 
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1.1 Gruppe A: Hoch- und 

vollautomatisiertes 

Fahren mit fahrtüch-

tigem Fahrer an Bord 

Diese Gruppe umfasst den tradierten, 

evolutionären Einsatz der Automati-

sierung des Fahrens in weiten Teilbe-

reichen des öffentlichen Straßenver-

kehrs. Die Fahraufgabe wird vom Fah-

rer an die automatische Fahrzeugfüh-

rung delegiert, sofern die Vorausset-

zungen dafür gegeben sind (wie bspw. 

eine geeignete Straßenkategorie). Es 

befindet sich zu jeder Zeit ein fahrbe-

rechtigter und fahrtüchtiger Mensch 

auf dem Fahrerplatz. Die Nutzung des 

Fahrzeugs ändert sich nur wenig, er-

öffnet aber nun auch dem Fahrer eine 

andere Nutzung seiner Zeit, da die 

Fahraufgabe zumindest in Teilen ent-

fallen ist. In diese Gruppe fällt die 

nach BASt (und VDA) definierte Stufe 

3 „Hochautomatisiertes Fahren“ hin-

ein. Stufe 3 verlangt vom Fahrer eine 

unverzügliche Bereitschaft der Fahr-

aufgabenübernahme nach einer Auf-

forderung des Systems bei Erreichen 

der Systemgrenzen. Dieses Mindest-

maß an Verfügbarkeit für die Über-

nahme schließt etwa das Schlafen 

oder Verlassen des Fahrerplatzes aus. 

Vollautomatisiertes Fahren (Stufe 4) 

verlangt diese Grundbereitschaft zwar 

nicht, denn in kritischen Situationen 

kann sich ein Fahrzeug der Stufe 4 

selbst in einen sicheren Zustand ver-

setzen, z. B. einen Seitenstreifen auf-

suchen und dort halten. Doch wird ein 

Fahrer für die Aktivierung und mögli-

che Weiterfahrt nach Beendigung des 

automatisierten Fahrens benötigt. 

Damit ist auch die Konformität zur 

Novelle des Wiener Übereinkommens 

über den Straßenverkehr gegeben. Zu 

dieser Gruppe können sowohl Pkw als 

auch Lkw gehören, wenn auch die 

Marktbedingungen sich stark unter-

scheiden.  

1.2 Gruppe B: Fahrerloses 

Fahren  

Beim fahrerlosen Fahren (Stufe 5 der 

Automatisierung nach VDA-Definition) 

können zwei Ausprägungen unter-

schieden werden. Zum einen gehören 

Fahrzeuge dazu, die sowohl von Men-

schen gesteuert werden als auch ohne 

Anwesenheit eines fahrberechtigen 

Menschen vollautomatisiert fahren 

können. Ein Einsatzfeld des fahrerlo-

sen Fahrens sind Leerfahrten über 

eine kurze Strecke. Damit kann auto-

matisches Valet-Parken schon in der 

Nähe der Haustür beginnen oder das 

Car-Sharing-Fahrzeug zum Wunsch-

standort beordert werden. Ebenso 

lassen sich (Carsharing-

)Flottenfahrzeuge ohne Fahrer dispo-

nieren. Außerhalb dieses fahrerlosen 

Einsatzes können die Fahrzeuge, wie 

heute üblich, mit oder ohne Assis-

tenzsysteme unterstützt von Men-

schen geführt werden oder auch mit 

anwesendem Fahrer automatisiert 

fahren.  

Zum anderen gehören der Gruppe B 

solche Fahrzeuge an, die ausschließ-

lich automatisch fahren und somit 

keinen Fahrerplatz mehr vorhalten. 

Die Fahrten können auf bestimmte 

Straßennetzbereiche begrenzt sein 

und benötigen einen die Fahrten 



GUTACHTEN DES WISSENSCHAFTLICHEN BEIRATS BEIM BUNDESMINISTER FÜR VERKEHR UND  
DIGITALE INFRASTRUKTUR 
 

  Seite 8 

überwachenden Betreiber. Weitere 

Erläuterungen zu den Aufgaben und 

Pflichten eines Betreibers finden sich 

in Abschnitt 3.2. 

1.3 Fokus der Stellung-

nahme 

Automatisierungsgrade bis zur Teilau-

tomatisierung (Stufe 2) werden in 

dieser Stellungnahme nicht adressiert, 

da diese schon erfolgreich im Markt 

eingeführt sind und bisher keinen 

Anlass gegeben haben, diese aus ver-

kehrspolitischer Perspektive zu disku-

tieren. Solche bisher eingeführten 

Assistenzssysteme und Teilautomati-

sierungen tragen meist zu Vereinfa-

chungen bestimmter Fahraufgaben 

für die Fahrzeugführer bei, z.B. Par-

kassistent oder Tempomat, und sollen 

zusätzlich zur Steigerung der Ver-

kehrssicherheit beitragen, z.B. Spur-

halte- oder Abstandsassistent. 

In dieser Stellungnahme werden die 

heute erkennbaren Entwicklungs-

stränge für automatisiertes Fahren ab 

Stufe 3 aufgezeigt und kritisch be-

leuchtet. Risiken und Chancen sowie 

Handlungsbedarf werden aufgezeigt 

und auf dieser Basis Empfehlungen an 

die deutsche Verkehrspolitik abgelei-

tet. In den folgenden Kapiteln 2 und 3 

werden zunächst spezifische Aspekte 

jeweils separat für Gruppe A und 

Gruppe B diskutiert. Gruppenüber-

greifende Aspekte zu verkehrlischen 

Wirkungen und Potenzialen, Anforde-

rungen an die Verkehrsinfrastruktur, 

dem Straßengütertransport, der Cy-

bersecurity und dem Risikomanage-

ment werden daran anschließend in 

den Kapiteln 4 bis 8 gemeinsam be-

handelt, bevor in Kapitel 9 die Hand-

lungsempfehlungen abschließend 

zusammengefasst werden. 
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2 Gruppe A:  Hoch- und vollautomatisiertes 

Fahren mit Fahrer an Bord 

 

 

2.1 Bisherige Aktivitäten 

Für hochautomatisiertes Fahren (Stu-

fe 3) wurde in Deutschland 2013 der 

Runde Tisch vom Bundesministerium 

für Verkehr und digitale Infrastruktur 

(BMVI) in Zusammenarbeit mit dem 

Bundesministerium für Wirtschaft und 

Energie (BMWi) und dem Bundesmi-

nisterium der Justiz und für Verbrau-

cherschutz (BMJV) einberufen. Als 

Folge dieser und auch anderer Ar-

beitsgruppen wurden der Rechtsän-

derungsbedarf ermittelt und ein 

weltweit beachtetes Forschungspro-

jekt (PEGASUS2) zur Erarbeitung der 

Grundlagen für die Absicherung von 

hochautomatisiertem Fahren initiiert. 

Die Schaffung des Digitalen Testfelds 

Autobahn auf der A9 sowie der Start 

des BMWi-Projekts Ko-HAF3 flankie-

ren die Einführung dieses Automati-

sierungsgrads auf deutschen Auto-

bahnen. Diese und die mit sehr hoher 

Entwicklungskapazität von Industrie-

unternehmen initiierten Aktivitäten 

lassen eine technisch erfolgreiche 

                                                      
2
 www.pegasus-projekt.info 

3
 http://www.ko-haf.de/ 

Einführung um das Jahr 2020 erwar-

ten. Damit hat Deutschland eine ge-

wisse Führungsrolle für die Gruppe A 

übernommen. Auch in anderen Län-

dern werden Testfelder aufgebaut, 

die das automatisierte Fahren der 

Gruppe A erproben sollen. Als Beispiel 

kann Göteborg genannt werden. Hier 

sollen ab Ende des Jahres 2017 100 

Pkw auf dem City-Ring vollautomati-

siert (Level 4) fahren.  

Auch in Hinblick auf die Anpassung 

des Rechtsrahmens wurden in den 

letzten Jahren bedeutende Fortschrit-

te erreicht. Mit der im September 

2014 erfolgten Novellierung des Wie-

ner Übereinkommens wurde der Weg 

frei, um mit nationalem Gesetz einen 

Rechtsrahmen für das automatisierte 

Fahren der Gruppe A zur Verfügung zu 

stellen, was nun mit der Novelle zum 

Straßenverkehsgesetz umgesetzt 

wurde.  

2.2 Offene Fragen aus 

Sicht der Psychologie  

Die Zukunft des Autofahrens scheint 

in hochautomatisiertem und autono-

mem Fahren zu liegen. Wenig beach-

tet wurde bei dieser Projektion aller-
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dings bisher die Rolle des Menschen 

als Fahrzeugnutzer. Psychologische 

Probleme hochautomatisierten Fah-

rens, deren Lösung Voraussetzung 

zukünftiger Entwicklungen ist, schlie-

ßen Probleme der Mensch-Maschine-

Interaktion (HMI), des Situationsbe-

wusstseins, der durch Automatisie-

rung veränderten Beanspruchung, der 

Verhaltensanpassung und möglicher 

Dequalifizierung sowie die Übernah-

meproblematik im Versagensfall des 

Automaten ein. Wesentlich sind zu-

dem Fragen der Sicherheit und der 

Akzeptanz hochautomatisierter Sys-

teme. Zwischen assistiertem und au-

tomatisiertem Fahren zeigen sich da-

bei wesentliche Unterschiede.  

2.2.1 Übernahmebereitschaft 

versus Kompetenzverlust 

Der Mensch muss bei hochautomati-

siertem Fahren (Stufe 3) nach wie vor 

zur unverzüglichen Übernahme der 

Fahrtätigkeit bereit sein und dazu ein 

exaktes Bild von der Gesamtsituation 

und eine Vorstellung von ihrer Ent-

wicklung haben, er muss ein korrektes 

mentales Modell und aktuelles Situa-

tionsbewusstsein haben. Übernah-

mebereitschaft setzt zentrierte Auf-

merksamkeit voraus – was bei Ab-

wendung hin zu anderen Tätigkeiten 

zu Risiken führen kann. Bei systemati-

scher Abwendung sind zur Übernah-

me der Fahrtätigkeit Zeitdauern zu 

erwarten, die für die kurzfristige Lö-

sung einer Konfliktsituation zu hoch 

sind, zumal – anders als im Luftfahrt-

bereich – die Fahrer nicht auf die 

Übernahme trainiert werden. Neue 

Unfallrisiken sind hier zu erwarten. 

Die Zuverlässigkeit der Automation 

erhöht das positive Empfinden und 

die Nachlässigkeit (complacency) bei 

der Nutzung und sie verstärkt das 

Systemvertrauen, was wiederum zu 

einem erhöhten Gebrauch des Auto-

maten und zu einer schleichenden 

Abnahme der menschlichen Fähigkei-

ten zu manueller Steuerung führt. 

Dequalifizierung und Kompetenzver-

lust können sich gerade wegen der 

angenehmen und nützlichen Zeitge-

winne beim hochautomatisierten Fah-

ren zu einem Problem entwickeln.  

2.2.2 Auswirkungen auf das 

Unfallgeschehen 

Die Betrachtung der Verursachung 

von Straßenverkehrsunfällen zeigt, 

dass menschliches Fehlverhalten die 

mit Abstand häufigste Unfallursache 

ist. Eine durchgängige Eliminierung 

menschlicher Fehler und Übertretun-

gen durch automatisiertes Fahren 

würde deshalb vermutlich zu einer 

deutlichen Verbesserung der Ver-

kehrssicherheit führen. Dies liegt da-

ran, dass mit automatisiertem Fahren 

eine Reihe von Veränderungen ver-

knüpft ist, die ihrerseits auch ohne 

Automatisierung zu einer entschei-

denden Verbesserung der Verkehrssi-

cherheit führen würden: Eine jeder-

zeit regelkonforme Fahrweise, ohne 

jede Geschwindigkeitsübertretung 

und selbstverständlich ohne Alkohol 

und Drogen am Steuer, zudem bei 

durchgängig niedriger Geschwindig-
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keit. Dies würde gewissermaßen zum 

Idealbild einer „Vision Zero“ im Stra-

ßenverkehr werden und die Forde-

rung „Sicherheit zuerst“4 vollumfäng-

lich umsetzen.  

Automatisiertes Fahren könnte inso-

fern zu einem Katalysator dieser Ent-

wicklung werden, notwendig ist es 

jedoch dafür nicht. Der parallel dazu 

stattfindende Kompetenzverlust 

menschlicher Fahrer (s.o.) kann einer-

seits zu höherer Fehlerhäufigkeit, 

doch andererseits zu einer vorsichti-

geren Fahrweise der Menschen füh-

ren. Voraussichtlich wird hochauto-

matisiertes Fahren insgesamt zu einer 

Verringerung der Unfallbelastung und 

gleichzeitig zu Verschiebungen bei 

den Unfalltypen und Unfallursachen 

führen.  

2.2.3 Akzeptanz 

Der Akzeptanz hoch- und vollautoma-

tisierten Fahrens stehen Bedenken 

entgegen, die einerseits objektive 

Gründe haben, in denen sich anderer-

seits aber auch die psychosoziale Be-

deutung des Kraftfahrzeugs und des 

eigenständigen Fahrens widerspiegelt. 

Mit der Automatisierung wird ein ho-

her Grad an Vernetzung verbunden 

sein. Entscheidungen und Handlungen 

werden weiterhin gesteuert – aber 

nicht individuell und situationsflexi-

bel, sondern im Netzverbund oder gar 

zentralisiert nach vorgegebenen Algo-

rithmen. Dies berührt das zentrale 

Versprechen der Automobilität, die 

Selbstbestimmung und die selbst ge-

                                                      
4
 Wiss. Beirat des BMVBS (2010) 

wählte Freiheit der Bewegung in 

Raum und Zeit. 

Akzeptanzprobleme für automatisier-

tes Fahren werden vor dem motivati-

onalen Hintergrund des Kraftfahrens 

verständlich: Was wird gerne selbst 

gemacht, was gerne abgegeben? Die 

Fahrtätigkeit wird häufig als Selbst-

zweck erlebt: Menschen haben Spaß 

an dieser Tätigkeit. Nicht ohne Grund 

verspricht eine über Jahre erfolgrei-

che Werbekampagne „Spaß am Fah-

ren“ – nicht etwa Spaß am Mitfahren. 

Durch Automatisierung wird Kraftfah-

ren stärker auf die Transportfunktion 

reduziert, evtl. vernünftiger, in jedem 

Fall wird sich aber die emotionale 

Seite des Kraftfahrzeugs und des Fah-

rens ändern. Unklar ist, inwieweit 

alternative Möglichkeiten zur Nutzung 

der Fahrtzeit diesen Aspekt kompen-

sieren. Der oben beschriebene Kom-

petenzverlust des Menschen beim 

Fahren wird grundsätzlich die Akzep-

tanz immer autonomer fahrender 

Systeme fördern. 

Weit höhere Akzeptanz als hochau-

tomatisierte Systeme, die dem Men-

schen die normale Fahrtätigkeit ab-

nehmen, finden Notfall-Interventions-

systeme (z.B. Notbremssysteme). Sie 

entsprechen zum gegenwärtigen Zeit-

punkt im Straßenverkehr am besten 

auch der geforderten adaptiven Au-

tomatisierung5. Aus psychologischer 

Perspektive besteht zwischen assis-

tiertem und autonomem Fahren kein 

kontinuierlicher Übergang, sondern 

                                                      
5
 Parasuraman & Wickens (2008) 
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ein Gegensatz: das Mensch-Maschine-

Verhältnis wird umgekehrt, Prinzipal 

und Agent tauschen ihre Rollen. Für 

die normale Fahrtätigkeit erwünscht 

ist Assistenz statt Automatisierung, 

und das v.a. in Problemsituationen: 

die Maschine (und nicht der Mensch) 

als troubleshooter.  

Ob allerdings aktuelle Bestrebungen, 

bei riskantem oder regelwidrigem 

Fahrstil proaktiv die Geschwindigkeit 

des Fahrzeugs gegen den Willen des 

Fahrers automatisch herunterzure-

geln6, ebenfalls auf Akzeptanz stoßen 

werden, ist offen. 

Handlungsempfehlungen:  

 Weitere Risikountersuchungen 

zur Übernahmebereitschaft 

und Übergangszeiten, sobald 

konkrete Rahmenbedingungen 

erkennbar sind. 

 Nutzerakzeptanzuntersuchun-

gen zu „transportiert werden“ 

und zu Tätigkeiten während 

des Transports. 

2.3 Probleme durch die 

StVO-Regelkonformi-

tät automatisierter 

Fahrzeuge 

Sollte, wie derzeit zu erwarten, die 

Funktionsauslegung des hoch- und 

vollautomatisierten Fahrens nach den 

Vorgaben der StVO mit den Bemes-

sungsgrundlagen, wie sie für mensch-

                                                      
6
 Vgl. European Commission (2016): Saving 

Lives: Boosting Car Safety in the EU 

liche Fahrer gelten, erfolgen, können 

sich zwei Problemfelder ergeben: 

Die Auslegung der Geschwindigkeits-

regelung auf einen Tachohalbe-

Abstand und auf eine Vermeidung 

jeglicher Geschwindigkeitsüberschrei-

tung kann dazu führen, dass automa-

tisierte Fahrzeuge nach hinten durch-

gereicht werden und in der Wahr-

nehmung der anderen Verkehrsteil-

nehmer ein Verkehrshindernis dar-

stellen. Dadurch kann die Steigerung 

des Automatisierungsgrades als Rück-

schritt aufgefasst werden. 

StVO-Überschreitungen anderer Ver-

kehrsteilnehmer sind bislang in der 

gelebten Verkehrspraxis an der Ta-

gesordnung, so dass sich die Autofah-

rer darauf einstellen. Konsequent kor-

rekt fahrende Autofahrer sind eher 

selten, auch wenn das Maß der Über-

schreitung stark streut. Bei einer Ab-

senkung der zulässigen Geschwindig-

keit regeln Fahrzeugführer die Fahr-

zeuggeschwindigkeit selten so, dass 

die zulässige Geschwindigkeit noch 

vor dem Verkehrszeichen erreicht 

wird. Ebenso selten wird zügig ein 

großer Abstand hergestellt, wenn zu-

vor ein anderes Fahrzeug eingeschert 

ist.  

Eine über das gewohnte Maß hinaus 

hohe Regelkonformität automatisier-

ter Fahrzeuge kann sowohl positive 

als auch negative Folgen haben. Ei-

nerseits könnte die streng konforme 

Auslegung zu einer Vorbildfunktion 

auch für andere Verkehrsteilnehmer 

führen. Andererseits mag dies andere 
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Autofahrer oder die Insassen irritieren 

und zu emotional bedingten Negativ-

Reaktionen führen, die eine Gefähr-

dung der Verkehrssicherheit zur Folge 

haben. Hier muss auch für automati-

siertes Fahren eine konkretere Regel-

auslegung für Ermessenssituationen 

erarbeitet werden mit notwendig er-

scheinenden, situationsabhängigen 

Erweiterungen der Verhaltensmög-

lichkeiten, ohne dabei unerwünschte 

Zustände zu legalisieren.  

Handlungsempfehlungen: 

 Durchführung von Akzeptan-

zuntersuchungen zum Ab-

standsverhalten und „Durch-

reichen“ infolge dauernden 

Einscherens von Fahrzeugen 

benachbarter Fahrstreifen. 

 Untersuchung von Konfliktsze-

narien und deren Auswirkun-

gen auf die Sicherheit und 

Leistungsfähigkeit der Ver-

kehrsanlagen und daraus fol-

gende Definition von situati-

onsabhängig angemessenem 

Verhalten in Konfliktszenarien. 

 

2.4 Haftungsprobleme bei 

automatisiertem Fah-

ren  

Verschiebungen in der Schnittstelle 

zwischen Mensch und Maschine füh-

ren unweigerlich auch zu Verschie-

bungen in der Verteilung der Haf-

tungsrisiken. Der heutige Rechtszu-

stand ist von einem Nebeneinander 

von verschuldensunabhängiger Hal-

terhaftung und fahrerbezogener Ver-

schuldenshaftung geprägt. Die Halter-

haftung behandelt das Fahrzeug als 

ein geschlossenes System mit spezifi-

schen Betriebsgefahren, die eine Ge-

fährdungshaftung (Halterhaftung) 

rechtfertigen. Kann Verschulden eines 

Fahrzeugführers nachgewiesen wer-

den, so überlagert die Verschuldens-

haftung die Halterhaftung. Dies muss 

auch so sein, da heute der Fahrer ganz 

dominant das Fahrzeugverhalten 

steuert.  

Die verschuldensunabhängige Ge-

fährdungshaftung des Halters wird 

durch den Übergang zu hoch- oder 

vollautomatisiertem Fahren nicht tan-

giert, da sich die Betriebsgefahren des 

Gesamtsystems Kraftfahrzeug nicht 

ändern. Was sich dagegen anders dar-

stellt, ist der Bereich des denkbaren 

Verschuldens des Fahrers. Bei Über-

gabe an die Maschine ist der Fahrer 

´out of the loop´ und kann – solange 

das Fahrzeug softwaregesteuert fährt 

– keine Handlung mit Verschulden 

begehen. 

Zunächst – auch noch im Rahmen des 

automatisierten Fahrens der Stufe 3 – 

wird man bei einem objektiven Fahr-

fehler weiter von einem Verschulden 

des Fahrers ausgehen. Der Fahrer ist 

nach den Grundregeln des Wiener 

Übereinkommens, auch nach der Än-

derung von 2014 sowie der Novelle 

des StVG von 2017 weiter verpflichtet, 

das Fahrzeug zu überwachen und bei 

Aufforderung unverzüglich steuernd 

einzugreifen. Betreibt er die Überwa-

chung nachlässig, etwa weil er sich 

einer Tätigkeit zuwendet, die die 

Übergabe beeinträchtigt, oder greift 
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er nach Aufforderung nicht oder mit 

großem Verzug ein, so liegt darin ein 

klares Verschulden – und die Ver-

schuldenshaftung greift ein. Will er 

sich mit Blick auf einen Systemfehler 

von der Schuld befreien, so muss er 

die systembedingte Unbeherrschbar-

keit der Situation nachweisen. Gelingt 

ihm dieser Nachweis, so greift die 

Herstellerhaftung nach dem Produkt-

haftungsgesetz. Der Nachweis, ob und 

wann der Fahrer oder die Automation 

die Fahrzeugführung übernommen 

hat, ist in der Novelle des StVG gesetz-

lich geregelt.  

Bei zunehmender Automatisierung 

verschiebt sich das Verursachungsrisi-

ko immer weiter in das System und 

dessen Betrieb. Die Haftungsrisiken 

werden damit auf die Hersteller und 

ggf. Betreiber übergehen, die zu im-

mer größeren Anteilen den Betrieb 

des Fahrzeugs kontrollieren. Gegen 

Manipulation geschützte Aufzeich-

nungssysteme werden die Phasen von 

fahrergesteuertem Betrieb und (au-

tomatischem) Systembetrieb sowie 

die Details der Übernahmevorgänge 

protokollieren müssen. Doch wird hier 

ein Graubereich entstehen, so dass 

nunmehr das potenzielle Eingreifen 

des Fahrers zum latenten Haftungsri-

siko des Herstellers / Betreibers wird. 

Diese Haftungskonstellation wird 

vermutlich dazu führen, dass – sobald 

die technischen Möglichkeiten gege-

ben sind – Hersteller und Betreiber 

darauf drängen werden, dass die 

Fahrzeuginsassen sich von der Füh-

rung des Fahrzeugs zurückziehen.  
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3 Gruppe B: Fahrerloser Personen- und Güter-

transport 

 

3.1 Bisherige Aktivitäten 

Das fahrerlose Fahren ist Gegenstand 

der Aktivitäten beispielsweise von 

Google/Alphabet/Waymo, auch wenn 

hier wie in allen anderen Fällen für die 

aktuelle Erprobung noch ein Sicher-

heits- und Überwachungsfahrer benö-

tigt wird. Neben der automatisierten 

Fahrt auf dem Highway wird der Ein-

satz eines höchstens 40 km/h schnel-

len Klein-Pkw erprobt. Ferner mehren 

sich in den letzten Jahren national wie 

international Testfelder für das fah-

rerlose Fahren, teils mit einer ähnli-

chen Einschränkung auf niedrige Ge-

schwindigkeiten. In dafür abgeschlos-

senen Bereichen wird automatisches 

Valet-Parken regulärer Automobile 

erprobt. Somit steht das bisher nur in 

geschlossenen Systemen erlaubte 

fahrerlose Fahren kurz vor der Migra-

tion in den öffentlichen Straßenver-

kehrsbereich. Die vor kurzem durch-

geführte Novellierung des Wiener 

Übereinkommens und der daraus ab-

geleiteten nationalen Rechtsprechung 

gehen dagegen immer noch von einer 

im Fahrzeug präsenten Person aus, 

die die Verantwortung für die Aktivie-

rung des automatisierten Fahrens 

besitzt. Daher fehlt dem realen fah-

rerlosen Einsatz im öffentlichen Stra-

ßenverkehr noch der Rechtsrahmen.  

3.2 Betreibermodelle für 

die Fahrzeugsteue-

rung und rechtlicher 

Rahmen 

Anders als bei Fahrzeugen der Gruppe 

A ist für die fahrerlose Fahrt gemäß 

Gruppe B aus heutiger Sicht ein Be-

treiber erforderlich, um diese Fahr-

zeuge während ihrer fahrerlosen 

Fahrten zu überwachen. Damit verla-

gert sich die Verantwortung für den 

Betrieb von einem fahrtüchtigen In-

sassen weg zu einem „Betreiber“. 

Auch wenn Fahrzeuge im Normalfall 

vollkommen autonom gesteuert sein 

können, so dass der Betreiber gar 

nicht eingreifen muss, ist es doch 

notwendig, dass ein Betreiber für den 

Transportprozess verantwortlich ist 

und für einen sicheren Betrieb des 

fahrerlosen Fahrzeugs sorgt. Eine na-

hezu lückenlose Überwachung über 

ein hochverfügbares und sicheres Da-

tenkommunikationsnetz erscheint 

hierzu unumgänglich. Ferner trägt der 

Betreiber die Verantwortung für die 

Fahrmissionserfüllung und muss ein 

geeignetes Verfügbarkeitskonzept 

bereitstellen, sodass ausgefallene 

Fahrzeuge rechtzeitig entfernt werden 

und möglichst den Bestimmungsort 

erreichen. Neben dem Einsatz von 

„Notfahrern“, die vor Ort geschickt 

werden, bietet sich teleoperiertes 
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Fahren mit Hilfe geschulten Personals 

in der Betreiberzentrale als Verfüg-

barkeitskonzept an. Für Fahrzeuge im 

Privatbesitz wird sich ein Markt für 

Betriebsdienste für deren Fahrzeuge 

entwickeln.  

3.2.1 Haftungsaspekte 

Auch in der Innenverteilung der Haf-

tung zwischen Hersteller und Betrei-

ber  werden die Schadensrisiken 

ebenfalls durch Beweislastregeln 

strukturiert werden. Dies betrifft z. B. 

den Betrieb der fahrzeugsteuernden 

Software sowie der Außensteuerung, 

etwa aus einer Cloud bzw. Betriebs-

zentrale und der damit einhergehen-

den Kommunikationsvorgänge. Beide 

Ebenen von Risikoverantwortlichen 

(Hersteller, Betreiber) werden ent-

sprechend versichert sein müssen.  

Bei etwaiger Änderung des Wiener 

Übereinkommens, im Sinne einer Zu-

lassung vollautonomen Fahrens ohne 

Kontrolle durch einen Fahrzeugführer, 

wird das Haftungsrisiko sinnvoll dem 

Betreiber zugewiesen werden müs-

sen. Ohne eine derartige Verschie-

bung der Haftung wird der Weg zu 

autonomem Fahren nicht gangbar 

sein. Solange die Pflicht zur Überwa-

chung des Fahrzeugs durch einen prä-

senten Fahrzeugführer nicht aufgeho-

ben ist, werden sich die Versprechun-

gen des autonomen Fahrens – Gewinn 

nutzbarer Zeit durch Hinwendung zu 

anderen Tätigkeiten, Erhöhung der 

Verkehrssicherheit, Einsparung von 

Personalkosten bei gewerblichen 

Fahrten – nicht realisieren lassen. 

3.2.2 Zulassungsverfahren 

Der Übergang zu Betreibermodellen 

mit einem übergreifenden Sicher-

heitsmanagement wird auch das Sys-

tem der staatlichen Zulassung der 

Systeme vor neue Herausforderungen 

stellen, im Sinne einer völlig veränder-

ten Risikosteuerung durch staatliche 

Aufsichts- und Zulassungsverfahren. 

Bislang stützt sich die staatliche Risi-

koüberwachung primär auf die Typzu-

lassung der Fahrzeuge, von deren 

Konstruktion im heutigen System die 

hauptsächliche Gefahr ausgeht. Der 

Übergang zu Betreibermodellen mit 

zentraler Steuerung führt insoweit 

jedoch zu einer kategorialen Ände-

rung.  

Das primäre technische Risiko geht 

hier nicht mehr von den einzelnen 

Fahrzeugen, sondern von der Kon-

struktion und der Steuerung der 

übergreifenden Betreibersysteme aus. 

Diese Risiken müssen in einem System 

staatlicher Risikoüberwachung erfasst 

und bewertet werden, was auf einen 

Systemzulassungsprozess mit sehr 

komplexen Prüfprozessen und Nach-

weispflichten hinausläuft. Die von 

einem übergreifenden System ausge-

henden Gefahren müssen systema-

tisch bewertet werden. So ist z.B. zu 

klären, ob die eingesetzte Hard- und 

Software den Herausforderungen ge-

wachsen ist, wie die Datensicherheit 

und der Schutz gegen externe Eingrif-

fe gewährleistet wird, wie sicher und 

zuverlässig die Übertragungswege 

sind oder welche neuen Mensch-

Maschine-Schnittstellen im Betrieb 
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des Systems zu beachten sind. Das 

damit nötige System der Risikoüber-

wachung fordert mithin eine gänzlich 

neue Regulierungsarchitektur. Zu kon-

struieren ist ein ´lernendes´, reflexives 

System, das in der systematischen 

Beobachtung und Untersuchung von 

Schadensfällen Systemfehler erkennt, 

Lernprozesse organisiert und System-

fehler korrigiert. Im Ergebnis läuft dies 

auf die Errichtung von Unfalluntersu-

chungsstellen hinaus, wie wir sie heu-

te schon von Luftfahrt, Eisenbahn und 

Schifffahrt kennen, denn nur mit der 

systematischen Auswertung der sich 

im System ereignenden Unfälle kann 

die interne Systemkorrektur organi-

siert werden, die zu einer (auch nur 

halbwegs befriedigenden) Beherrsch-

barkeit der mit dem Betrieb solcher 

Systeme verbundenen Risiken führt. 

3.2.3 Vernetzung und Standar-

disierung 

Automatisierte Fahrzeuge (ab Stufe 3) 

stellen hohe Vernetzungserfordernis-

se. Neben die vorgesehenen Daten-

netze zum Fahrzeughersteller (incl. 

Backend-Server), dem Car-2-X zur 

direkten Umgebung oder der Vernet-

zung mit Verkehrsleitsystemen treten 

die Anforderungen gewerblicher Be-

treiber, da voraussichtlich eine hohe 

Datenmenge vom Fahrzeug an das 

Betreibernetz gesendet und dabei 

hohe Echtzeitbedingungen benötigt 

werden. Während diese Art der 

Kommunikation u.U. rechtliche Prob-

leme der Privatheit nach sich zieht, ist 

die Steuermöglichkeit über den Da-

tenfunk eine besondere Herausforde-

rung für die Security, insbesondere für 

den Schutz gegen Sabotage (siehe 

hierzu Kapitel 7). 

Ebenfalls spielen Vernetzungserfor-

dernisse für fahrerlose Fahrzeuge eine 

Rolle bei einer verkehrsträgerüber-

greifenden Sichtweise etwa im Rah-

men von mehrmodalem Verkehr oder 

von produktionslogistischen Syste-

men. Hier bedarf es zwischen Ver-

kehrsträgern oder zwischen Verkehrs-

träger und Transportsystem einer 

datenkompatiblen, standardisierten 

und erweiterbaren Schnittstelle der 

dahinterliegenden Informations- und 

Kommunikationsarchitektur, die un-

abhängig vom Betriebs- und Steue-

rungsmodell einen sicheren Umschlag 

von Gütern und ein sicheres Zusam-

menspiel der Verkehrsträger gewähr-

leistet.  

Daher geht mit dem Übergang zu 

übergreifenden Betriebssystemen der 

Zwang zu weitgehender Standardisie-

rung der Systemkomponenten einher. 

Ohne Standardisierung wird vielen 

möglichen Geschäftsmodellen die 

Grundlage entzogen, da sich bspw. für 

lediglich lokale Transportdienste 

Technikentwicklung und Absicherung 

nicht rentieren. Diese Standards kön-

nen durch vorwettbewerbliche ge-

meinsame Anstrengungen mit staatli-

cher Unterstützung gesetzt oder über 

einen Verdrängungswettbewerb 

durch proprietäre De-facto-Standards 

erzwungen werden. Es besteht die 

Gefahr, dass letzteres geschieht, da 

die „Player“ aus USA und Asien bisher 

aktiver als die europäischen agieren. 

Allerdings sollte eine entwicklungs-

hemmende Vielfalt von untereinander 
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inkompatiblen Schnittstellen, wie sie 

bspw. für Stecker oder Abrechnungs-

möglichkeiten in der Elektromobilität 

auftreten, unbedingt vermieden wer-

den. 

Standardisierung ermöglicht neben 

verbesserter Rechtssicherheit und 

Kosteneffizienz für die Betreiber auch 

ein übergreifendes Sicherheitsma-

nagement, wie es bei den anderen 

Verkehrsträgern (Luftfahrt, Eisen-

bahn) schon lange der Fall ist. Hierin 

kann ein wichtiger Treiber für die 

Durchsetzung nicht-proprietärer 

grundlegender Standards liegen. 

3.2.4 Einbindung in den her-

kömmlichen Straßenver-

kehr 

Ausgangspunkt ist die Vorstellung, 

dass in einer ersten Phase fahrerlose 

Fahrzeuge (Gruppe B) sich mit Fahr-

zeugen unterschiedlicher Automati-

sierungsgrade der Gruppe A und noch 

niedrigerer Automatisierung beliebig 

mischen werden. Dies führt zu spezifi-

schen Kompatibilitätsproblemen, die 

von den Kompatibilitätsproblemen 

innerhalb einer fahrerlosen Fahrzeug-

population zu unterscheiden sind.  

Fahrerlos fahrende Fahrzeuge sollten 

für andere Verkehrsteilnehmer als 

solche erkennbar sein (sicherlich bei 

Fahrten ohne Insassen). Dies erhöht 

einerseits das Verständnis für diese 

Klasse der Verkehrsteilnehmer und 

kann den Menschen bei der Bildung 

eines mentalen Modells im Straßen-

verkehr dienlich sein. Andererseits 

kann es jedoch zu Aggression, Provo-

kation und bewussten Störungen an 

diesen Fahrzeugen kommen. Zwar 

wäre zur Klärung solcher Situationen 

die Aufzeichnung fahrzeugseitiger 

Kameradaten geeignet. Die Diskussion 

um die Rechtmäßigkeit von DashCam-

Aufzeichnungen zeigt aber, dass sich 

diese Lösung in einem rechtlich prob-

lematischen Umfeld bewegt. Das kann 

zu einem Umsetzungshindernis füh-

ren. 

Durch die deutlich verbesserte Ein-

bindungsmöglichkeit in die Verkehrs-

leitung können automatisierte Fahr-

zeuge (allerdings grundsätzlich auch 

schon ab Stufe 2) erheblich zur Effi-

zienzverbesserung der Straßeninfra-

struktur beitragen. Die Voraussetzung 

dafür ist, dass die spezifischen Stärken 

der Systeme, d.h. deutlich kürzere 

Fahrzeugfolgeabstände und Kreu-

zungsübergangszeiten, erlaubt wer-

den.  

Bestimmte Privilegien für einen fah-

rerlosen Verkehr, wie etwa spezielle 

Fahrstreifen, könnten bei seiner Ein-

führung stark helfen. Sie werden aber 

von denjenigen Menschen und gesell-

schaftlichen Gruppen, die die neuen 

Dienste nicht nutzen, kritisch betrach-

tet werden. Dies könnte die Koopera-

tionsbereitschaft im Straßenverkehr 

gefährden, so dass der erhoffte Si-

cherheitsgewinn partiell wieder verlo-

ren ginge. 

Handlungsempfehlungen: 

 Anpassung des Rechtsrahmens 

auf fahrerlose, durch Betreiber 

organisierte Transporte. 
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 Etablierung eines Sicherheits-

managements als ´lernendes´, 

reflexives System, das in der 

systematischen Beobachtung 

und Untersuchung von Scha-

densfällen Systemfehler er-

kennt und Lernprozesse orga-

nisiert. 

 Konkretisierung der Richtlinien 

für Privacy, um einen rechtssi-

cheren Rahmen für die Betrei-

ber zukünftiger fahrerloser 

Fahrzeuge zu schaffen. 

 Förderung von Konzepten zur 

Security-Gewährleistung bei 

von Betreibern organisierten 

fahrerlosen Fahrzeugflotten.  

 Untersuchungen zu Standardi-

sierungsmöglichkeiten 

und -erfordernissen.  

 Klärung der Rahmenbedingun-

gen für die Einbindung in den 

öffentlichen Straßenverkehr. 

3.3 Einsatzbereiche und 

Marktauswirkungen 

Mit Fahrzeugen, die fahrerlos trans-

portieren, entsteht ein hohes Poten-

zial für neue Mobilitätsformen und 

starke Marktveränderungen, das heu-

te noch kaum abzuschätzen ist. Die 

Möglichkeit des fahrerlosen Fahrens 

impliziert zum einen Qualitätssprünge 

in der Nutzung des Produkts Auto und 

zum anderen drastische Änderungen 

in der Kostenstruktur einschließlich 

der Opportunitätskosten der Nutzung 

von Autos. 

Qualitätssprünge erreicht man schon 

mit der automatisierten Leerfahrt. 

Valet-Parken vor Ein- und Ausstiegs-

punkten im öffentlichen Straßenbe-

reich sind für Fahrzeugbesitzer gerade 

in urbanen Bereichen von hohem 

Wert. Für diese fahrerlosen Fahrten 

reichen niedrige Geschwindigkeiten 

bis ca. 30 km/h und ein Teilnetz der 

Straßen aus, sodass problematische 

Bereiche ausgespart bleiben können. 

Solche langsam fahrenden Fahrzeuge, 

die technisch bald zur Verfügung ste-

hen werden, können auch für Perso-

nen- und Güterbeförderungen über 

kurze Distanzen eingesetzt werden. 

Die Attraktivität von Car-Sharing wird 

zudem durch die Möglichkeit kosten-

günstiger Leerfahrten erhöht, womit 

Fahrtantritt bzw. -ende haustürnah 

ermöglicht und auch die Parkpositio-

nen der Car-Sharing-Fahrzeuge ohne 

großen Aufwand verlegt werden kön-

nen. 

Ein weiterer Qualitätssprung betrifft 

Personen mit bisher eingeschränkter 

Mobilität und verminderten Fähigkei-

ten zur aktiven selbstständigen Ver-

kehrsteilnahme (aufgrund von Alter, 

Behinderung, Medikamentenkonsum 

etc.), die mit automatisierten Fahr-

zeugen viel besser am allgemeinen 

Mobilitätsleben teilnehmen können. 

Fahrerloses Fahren ermöglicht Mobili-

täts- und Transportdienste, für die 

heute Berufsfahrer eingesetzt werden 

müssen und denen deshalb über die 

damit verbundenen Kosten Grenzen 

gesetzt sind. Bezogen auf die Kosten 

für die Entlohnung eines Fahrers sind 

die Kosten für die technische Ausstat-
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tung schon in wenigen Betriebsmona-

ten amortisiert. Grundsätzlich bedeu-

ten fahrerlose Fahrzeuge aufgrund 

der nicht mehr vorhandenen Fahrer-

kosten daher einen kostensenkenden 

technologischen Fortschritt, der wirt-

schaftliche Beförderungsangebote 

auch und gerade in einer heterogenen 

Raum- und Zeitstruktur ermöglicht 

und damit den Kundenbedürfnissen 

hinsichtlich größerer räumlicher und 

zeitlicher Flexibilität besser gerecht 

werden kann. 

Im Personenverkehr bedeutet auto-

nomes Fahren besonders für den Ta-

xiverkehr eine hohe Kostenersparnis 

durch Wegfall der Kosten für den Fah-

rer. Damit kann es zu Substitutionen 

bestehender Dienste (Taxi mit Fahrer, 

ÖPNV), aber auch zu deren Auswei-

tung kommen, da sich nun die Kalku-

lationsbasis stark verändert und vieles 

rentabel wird, was heute aus Kosten-

gründen unterlassen wird. Im Güter-

verkehr sind zwar die Lohnkostenein-

sparungen höher, die Fahrzeugführer 

übernehmen heute jedoch zusätzliche 

Aufgaben, die nicht oder nur teilweise 

durch eine Automatisierung erledigt 

werden können.  

Mobilitätsdienstleistungen des fahrer-

losen Fahrens können künftig zudem 

mit weiteren Dienstleistungsangebo-

ten für unterschiedliche menschliche 

Bedürfnisfelder im Zuge der Bereit-

stellung digitaler Systemdienstleistun-

gen kombiniert werden. Hierbei ent-

stehen betriebswirtschaftliche Ge-

schäftsmodelle mit neuen Angebots- 

und Akteurskonstellationen. So kön-

nen künftig mobilitätsorientierte Ge-

schäftsmodelle bekanntlich nicht nur 

von bisherigen Anbietern von Trans-

portleistungen, sondern beispielswei-

se auch von Anbietern digitaler Infra-

strukturen, Kommunikationsunter-

nehmen, Informationsanbietern, 

Energieversorgungsunternehmen, 

dem städtischen Einzelhandel oder 

kommunalen digitalen Plattformen 

angeboten und betrieben werden. In 

diesem Zusammenhang sind Markt-

verschiebungen, Fragen der Marktbe-

herrschung und der Marktbeeinflus-

sung kritisch zu beobachten, zu analy-

sieren und zu hinterfragen. 

Ob die Anzahl privater Fahrzeuge pro 

Haushalt sinken wird, ist schwer zu 

beantworten. Durch die Automatisie-

rung steigt grundsätzlich der Nutzen 

des Gutes Auto (z.B. durch die Mög-

lichkeit der Leerfahrten; Nutzung auch 

als bewegliches Lager persönlicher 

Dinge oder als beweglicher privater 

Rückzugsraum). Zudem kann durch 

die selektive Teilnahme als Anbieter 

an Car-Sharing (z.B. während urlaubs-

bedingter Abwesenheit) oder an an-

deren Mehrwertdiensten (z.B. Wer-

bedienste) bei Bedarf ein Teil der Kos-

ten des privaten Fahrzeugs wieder 

hereingeholt werden (Besitzer als 

„Prosumer“).  

Daneben wird aber die Zahl gewerbli-

cher Fahrzeuge für Zwecke des Car-

Sharings zunehmen, insbesondere 

wenn verstärkt auch Spezialfahrzeuge 

angeboten werden (Fahrzeuge mit 

unterschiedlicher Mitnahmefähigkeit 

von Personenzahl und Gütern, mit 
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unterschiedlichen Fahreigenschaften 

und Image-Attributen). Schließlich 

wird nach einer Einführungsphase der 

allgemeine technische Fortschritt da-

für sorgen, dass auch automatisierte 

Fahrzeuge immer preisgünstiger und 

in der Leistung besser werden. Ange-

sichts dieser vielen Effekte ist nicht 

auszuschließen, dass die Gesamtzahl 

der Fahrzeuge (Motorisierungsgrad) 

im Zuge der Automatisierung des Fah-

rens weiter steigen könnte. 

Auf dem Fahrzeug- und Mobilitäts-

markt wird der globale Technikwett-

lauf mit einer kaum durch Regulierung 

zu beherrschenden Dynamik aufwar-

ten, sodass in Folge dessen ein „Über-

rennen“ etablierter Anbieter eintre-

ten könnte. Es entstehen neue Märkte 

mit neuen Marktteilnehmern. Etab-

lierte Anbieter müssen mit Marktneu-

lingen auch aus der ICT-Branche um 

Marktanteile konkurrieren. 

Handlungsempfehlungen: 

 Überregulierung vermeiden, 

um den neuen Ansätzen Luft 

zu lassen. 

 Anreize für unternehmerisches 

Risiko setzen. 

 Wettbewerbssituation be-

obachten. 
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4 Verkehrliche Wirkungen und Potenziale 

 

 

Automatisiertes Fahren ermöglicht 

voraussichtlich kleinere Fahrzeugab-

stände bei höherer Verkehrssicher-

heit. Um diese Kapazitätsgewinne 

realisieren zu können, ist allerdings 

eine Änderung der heutigen Regeln 

erforderlich. Die Straßenverkehrsord-

nung muss bei den minimal zulässigen 

Fahrzeugfolgeabständen zwischen 

automatisierten und nicht automati-

sierten Fahrzeugen unterscheiden, 

was u.a. bei der Überwachung zu zu-

sätzlichen Anforderungen führt.  

Auf lange Sicht könnte auch die Ver-

kehrsleitung völlig revolutioniert wer-

den. Hardware-Anzeigen ließen sich 

durch Datensignale innerhalb vernetz-

ter Systeme ersetzen. Dies gilt aber 

nur dann, wenn es keine nicht-

automatisch fahrenden Fahrzeuge 

mehr gibt. Dies wird in jedem Fall 

noch einige Jahrzehnte dauern. 

Ideal wäre die Vorgabe verkehrsab-

hängiger Geschwindigkeiten für das 

gesamte Kraftstraßennetz. Diese Re-

geln können auch zur automatischen 

Bildung stabiler Fahrzeugpulks mit 

kurzen Fahrzeugfolgeabständen füh-

ren, natürlich nur in dem Umfang, wie 

diese Abstände rechtlich zulässig sind.  

Wie sich das Fahrverhalten automati-

sierter Fahrzeuge genau ausprägen 

wird und welchen Anteil am Ver-

kehrsgeschehen sie wann erreichen, 

kann zurzeit nicht vorhergesehen 

werden. Entsprechend ungewiss blei-

ben quantifizierte Vorhersagen der 

Änderung der Straßenkapazität. Die 

Flotten werden auf jeden Fall über 

einen längeren Zeitraum aus einer 

Mischung von Fahrzeugen bestehen, 

die mit den heutigen Abständen 

(menschliche Fahrer), mit größeren 

Abständen (gemäß der in Abschnitt 

2.3 beschriebenen StVO-Auslegungen) 

und mit wesentlich kleineren Abstän-

den fahren (z.B. kommunizierende, 

automatisierte Fahrzeuge). Für Kraft-

fahrstraßen stellt eine Studie des 

VDA7 fest, dass im Endzustand bei 

vollständig hochautomatisiertem Fah-

ren ein Kapazitätsgewinn von durch-

schittlich 30% auf Autobahnen er-

reicht werden kann, in den Jahren 

vorher bei gemischter Flotte aber 

auch Kapazitätsverluste bis zu 10% zu 

erwarten sind. 

Anders als beim vollautomatisierten 

Fahren auf Kraftfahrstraßen sind die 

verkehrlichen Wirkungen eines vollau-

tomatisierten Fahrens auf Stadtstra-

ßen noch schwerer abschätzbar und 

                                                      
7
 Forschungsvereinigung Automobiltechnik 

(2017) 
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nicht nur positiv zu bewerten. Auto-

matisiertes Fahren der Stufen 3 und 4 

und insbesondere fahrerloses Fahren 

der Stufe 5 wird den Komfort der 

Fahrten erhöhen. Die Fahrzeit im Pkw 

kann für andere Tätigkeiten genutzt 

werden. Das wird beim Kolonnenver-

kehr und den langen Staus vor Kno-

tenpunkten mit Pförtnerfunktion in 

den Zufahrten zu den Städten seinen 

Anfang nehmen. Dadurch entfallen 

Alleinstellungsmerkmale des öffentli-

chen Verkehrs (lesen, arbeiten). Der 

Pkw-Anteil wird daher vermutlich 

steigen. 

Auch in städtischen Räumen reduziert 

automatisiertes Fahren die Zeitlücken 

und erhöht so die Kapazitäten an den 

Knotenpunkten um bis zu 40 %8. Ein 

Teil dieser Kapazitätsgewinne wird 

bereits ohne eine Änderung der Stra-

ßenverkehrsordnung eintreten, wenn 

automatisierte Fahrzeuge zum Bei-

spiel an Lichtsignalanlagen im Ver-

gleich zu Fahrzeuglenkern weniger 

„trödeln“. Das führt zu weniger Ver-

lustzeiten. Zusätzliche Kapazitätsre-

serven sowie andere Vorteile des au-

tomatisierten Fahrens werden aber 

auch die Attraktivität der Fahrzeug-

nutzung und damit die Pkw-

Verkehrsleistung in der Stadt erhö-

hen. Möglicherweise hat man hinter-

her den gleichen Zustand wie vorher, 

nur mit mehr Pkw-Verkehr. Ein Ver-

kehrsfluss mit kürzeren Fahrzeugfol-

gen führt zu einem dichteren Verkehr. 

Fußgänger und abbiegende Fahrzeuge 

werden schwerer Lücken finden. Die 

                                                      
8
 Friedrich, B. (2015) 

Trennwirkung der Straßen erhöht 

sich. 

Vernetzte Fahrzeuge, die mit Lichtsig-

nalanlagen kommunizieren können, 

ermöglichen eine bessere Detektion 

anderer Fahrzeuge und deren Verhal-

tens, insbesondere der Abbiegeraten 

und der Fahrzeiten. Damit können 

heutige Steuerungsverfahren von 

Lichtsignalanlagen durch Regelungsal-

gorithmen, die auf gemessenen Fahr-

zeiten basieren, ersetzt werden. 

Dadurch kann die vorhandene Kapazi-

tät besser genutzt werden. Die Zahl 

der Halte und damit der Energiever-

brauch und die Schadstoffemissionen 

werden sinken. Auch das allgemeine 

Staumanagement wird sich in der Zu-

kunft verbessern. 

Neben den genannten Aspekten ist 

aber auch zu befürchten, dass auto-

nomes Fahren die Verkehrsmittelwahl 

im Stadtverkehr maßgeblich verän-

dern wird und zu deutlich mehr Fahr-

zeugfahrten, verbunden mit spürba-

ren und unerwünschten Nebeneffek-

ten, führen kann. Zum einen ist zu 

erwarten, dass autonomes Valet-

Parking den Nutzen des Pkw gegen-

über dem öffentlichen Verkehr (ÖV) 

erhöhen wird, da Parksuchzeiten, Zu- 

und Abgangszeiten entfallen bzw. 

zumindest deutlich reduziert werden. 

Damit besteht das Risiko spürbarer 

Nachfrageverluste im ÖV, verbunden 

mit der Konsequenz einer deutlich 

reduzierten Wirtschaftlichkeit dort. 

Zudem sind Verlagerungen vom Fuß-

gänger- und Fahrradverkehr auf Shut-

tleservices mit fahrerlosen Fahrzeu-

gen zu erwarten, da diese bequemer 
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sind. Das Ausmaß solcher Verlagerun-

gen zwischen den Verkehrsmitteln 

lässt sich bisher nur schwer abschät-

zen und hängt sicher von Geschäfts-

modellen, Preisen, Zugangsmodalitä-

ten etc. ab. Hier ist weitere Forschung 

erforderlich. Grundsätzlich ist festzu-

halten, dass starke Verkehrsverlage-

rungen zu einem deutlichen Zuwachs 

von Fahrzeugen führen können, so-

dass die Kapazitäten der städtischen 

und regionalen Straßenverkehrssys-

teme überbeansprucht werden und so 

Gewinne wie weniger Parkplatzbedarf 

oder besserer Verkehrsfluss über-

kompensiert werden und zum Nach-

teil der Stadt umschlagen. 

Die Anzahl der zu jedem Zeitpunkt 

sich bewegenden Fahrzeuge wird 

vermutlich steigen, da es viele zusätz-

liche Teilnehmer und Fahrzwecke ge-

ben wird, darunter auch die Leerfahr-

ten. So wird zum Beispiel eine Vielzahl 

von Fahrten für den Transport von 

Gegenständen stattfinden, auch für 

solche Zwecke, die aus heutiger Sicht 

für eine Extrafahrt absurd „unwichtig“ 

erscheinen (z.B. vergessenes Smart-

phone oder Sportsachen abholen). Zu 

befürchten – aus verkehrlicher Sicht – 

ist außerdem eine deutliche Zunahme 

der zweckentfremdeten Nutzung von 

Straßen durch automatische Autos: 

reine Werbefahrten, bei denen Autos 

Werbebotschaften verbreiten; kos-

tensparende, langsame Fahrten, nur 

um Parkgebühren zu sparen oder bei 

mangelnden Parkmöglichkeiten die 

rasche Verfügbarkeit eines Fahrzeugs 

zu sichern; in sozialen Netzwerken 

organisierte Spiele mit Fahrzeugen 

(auch für Kinder und Jugendliche). 

Insgesamt wird sich daher die Not-

wendigkeit ergeben, die knappe städ-

tische Verkehrsinfrastruktur stärker zu 

bewirtschaften als bisher. Um nach 

der prognostizierten Senkung der va-

riablen Kosten der Fahrzeugnutzung 

ein Anwachsen der Verkehrsleistung 

beeinflussen zu können, wird eine 

fahrleistungsabhängige Straßennut-

zungsgebühr im städtischen Raum 

unvermeidlich sein, mindestens im 

Sinne einer sog. „Schutzgebühr“. Eine 

darüber hinaus gehende räumlich und 

zeitlich flexible Bepreisung von Fahr-

ten kann insbesondere bei automati-

sierten und vernetzten Fahrzeugen 

einen großen Beitrag zur effizienteren 

Nutzung des Straßennetzes leisten.  

In ländlichen Räumen hingegen ist 

denkbar, dass fahrerlose Fahrzeuge 

den ÖV ersetzen können und damit 

eine kundenfreundliche, finanzierbare 

und attraktive Alternative zum heute 

defizitären ÖV darstellen. Hier ist zu 

klären, in welchem Umfang die Finan-

zierung des ÖV weiterentwickelt wer-

den muss, um einerseits die Daseins-

vorsorge zu sichern und andererseits 

solche neuen, auf autonome individu-

elle Services gestützte Mobilitätsan-

gebote nutzerfreundlich auszugestal-

ten. 

Handlungsempfehlungen: 

 Entwicklung von Verhaltensre-

geln für automatisiertes Fah-

ren, die die Effizienz der Kraft-

fahrstraßennutzung fördern. 
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 Untersuchungen zu Wirkungen 

fahrerloser Fahrzeuge auf die 

Verkehrsnachfrage und die 

Straßenkapazität. 

 Untersuchung der Wechsel-

wirkungen im Modal-Split zwi-

schen den klassischen Angebo-

ten Fuß, Rad, ÖV und neuen 

autonom fahrenden Mobili-

täsangeboten. 

 Den Kommunen die Möglich-

keit geben, die Nutzung öf-

fentlicher Straßen abhängig 

vom Besetzungsgrad zu be-

preisen. 
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5 Anforderungen an die Infrastruktur 

 

 

Verkehrswegenetze entwickeln sich 

über lange Zeiträume. Deshalb ist es 

sinnvoll, bereits heute zukünftige An-

forderungen an die Verkehrswege und 

die Verkehrssteuerung zu definieren 

und diese bei Neubau-, Ausbau- und 

Umbaumaßnahmen soweit möglich 

und sinnvoll zu berücksichtigen. Die 

Anforderungen an die zukünftige Inf-

rastruktur lassen sich aus den folgen-

den Zielen ableiten: 

 Die Verkehrsinfrastruktur 

muss die Ansprüche nicht-

motorisierter Verkehrsteil-

nehmer, herkömmlicher Fahr-

zeuge und fahrerloser Fahr-

zeuge gleichermaßen berück-

sichtigen. In städtischen Berei-

chen sind zusätzlich die An-

sprüche der Stadtplanung ein-

zubeziehen. 

 Die Verkehrsinfrastruktur soll 

so gestaltet werden, dass die 

Potenziale fahrerloser Fahr-

zeuge genutzt werden können. 

 Die Kommunikationsinfra-

struktur muss so ausgebaut 

werden, dass Informationen 

zwischen Fahrzeugen und Inf-

rastruktur mit hoher Zuverläs-

sigkeit und Geschwindigkeit 

übertragen werden können. 

Bisher thematisieren weder der aktu-

elle Bundesverkehrswegeplan noch 

die Verkehrsentwicklungspläne der 

Kommunen automatisiertes oder fah-

rerloses Fahren. Gerade für die Grup-

pe B können begleitende Infrastruk-

turmaßnahmen die Einführung er-

leichtern oder überhaupt erst ermög-

lichen. Dazu sollten sich potenzielle 

Hersteller autonomer Fahrzeuge und 

deren Zulieferer mit den Infrastruk-

turbetreibern und deren Lieferanten 

auf Standardlösungen einigen, die 

beide Akteursgruppen möglichst we-

nig technisch und wirtschaftlich her-

ausfordern.  

Verkehrswegenetze werden in den 

deutschen Regelwerken entsprechend 

ihrer Funktionalität in Straßenfunkti-

onsklassen unterteilt (Autobahnen, 

Landstraßen, städtische Verbindungs-

straßen, Erschließungsstraßen). In 

analoger Weise könnte man jedem 

Netzabschnitt des Verkehrswegenet-

zes eine Fähigkeitsstufe zuordnen. 

Fähigkeitsstufen definieren die Anfor-

derungen, die von hochautomatisier-

ten oder fahrerlosen Fahrzeuge erfüllt 

werden müssen, um einen Netzab-

schnitt befahren zu können. Reine 

Autostraßen stellen andere Anforde-

rungen an die Fähigkeiten der Fahr-

zeuge als Straßen mit gemischtem 
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Verkehr. In der Netzplanung sollten 

dann für jeden Netzabschnitt die vor-

handene Ist-Fähigkeitsstufe und die 

erwünschte Soll-Fähigkeitsstufen be-

stimmt werden, die ein Netzabschnitt 

zukünftig unterstützen sollte.  

Es stellen sich auch neue Herausfor-

derungen an den Städtebau und die 

Planung der städtischen Verkehrsan-

lagen, vor allem an die Netzplanung 

und die Netzgestaltung. Ein stadtge-

rechtes, automatisiertes und autono-

mes Fahren erfordert eine Neukonzi-

pierung städtischer Straßennetze. 

Dabei könnten die Straßen in Anleh-

nung an die heutige Netzkategorisie-

rung und unter Einbeziehung der Dis-

kussionen zur Neugestaltung der Re-

gelgeschwindigkeiten zukünftig in drei 

Straßenkategorien wie folgt unterteilt 

werden:  

1. Reine Kraftfahrzeugstraßen, die 

der Verbindung mit Nachbarorten 

dienen und in der Regel mit 50 

km/h befahren werden dürfen. 

2. Straßen mit Mischverkehr und 

Vorrang für Kfz, die der innerörtli-

chen Verbindung dienen und in 

der Regel mit 30 km/h befahren 

werden dürfen. 

3. Straßen mit Mischverkehr ohne 

Vorrang für Kfz, die der Erschlie-

ßung dienen und in der Regel mit 

höchstens 20 km/h befahren wer-

den dürfen. 

Diese Straßenkategorisierung kann 

mit dem Konzept der Qualifizierungs-

stufen für automatisiertes Fahren 

verbunden werden. 

 

Handlungsempfehlungen: 

 Anpassung von Technikstan-

dards für die Infrastrukturaus-

legung, um automatisierten 

Straßenverkehr zu erleichtern. 

 Entwicklung eines Stufenkon-

zepts für die Eignung von 

Netzabschnitten für den au-

tomatisierten Verkehr und der 

dafür jeweils erforderlichen 

Qualifikationsstufe der Fahr-

zeuge sowie dahinterliegende 

Cloud- oder Betriebszentralen. 

 Weiterentwicklung vorhande-

ner Richtlinien für die Gestal-

tung von Verkehrsnetzen un-

ter Berücksichtigung der Po-

tenziale und Grenzen automa-

tisierter Fahrzeuge. 
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6 Automatisierter Straßengütertransport 

 

 

Im Bereich des Gütertransports ist mit 

Blick auf die bereits erprobten Pla-

tooning-Piloten (vollautomatisiertes 

Folgefahren mit Kontrollperson im 

Fahrerhaus) insbesondere beim Gü-

terfernverkehr auf Autobahnen der 

Effekt des deutlich reduzierten Si-

cherheitsabstands hervorzuheben, 

der zu einer stark verbesserten Aus-

lastung der chronisch knappen Infra-

strukturkapazitäten führt. Trotz klei-

ner Fahrzeugabstände sollte sich ein 

höheres Verkehrssicherheitsniveau 

einstellen.  

Ein möglicher Verzicht auf Ruhezeiten 

erhöht zudem die Effizienz der Trans-

portleistungen. Außerdem verbessern 

sich für die Fahrer die Arbeitsprofile – 

es ergeben sich Spielräume für Job-

Enrichment, beispielsweise durch 

Übernahme von Dispositionstätigkei-

ten während der vollautomatisierten 

Fahrt. Damit würde auch der Beruf 

des Lkw-Fahrers wieder an Attraktivi-

tät gewinnen und sich das latente 

Problem des Fahrermangels entspan-

nen. Bei einer breiten Markteinfüh-

rung ist auch vorstellbar, für Fahrzeu-

ge ohne Fahrer eigene Fahrstreifen 

mit separaten Auf- und Abfahrten 

einzurichten. Diese könnten zugleich 

im Sinne einer Anreizwirkung Fahr-

zeugen mit alternativen Antrieben 

(z.B. Elektro-, Hybrid- oder Oberlei-

tung) zur Verfügung gestellt werden. 

Der Brennpunkt „letzte Meile“ in ur-

banen Räumen bietet ebenfalls viele 

Ansatzpunkte für automatisiertes Fah-

ren von Lkws. Angesichts der hohen 

Verkehrsdichte und der komplexen 

Fahrsituationen scheinen hier aber 

noch deutlich mehr Entwicklungsar-

beiten notwendig zu sein. Die niedri-

gen Durchschnittsgeschwindigkeiten 

wirken demgegenüber als Erleichte-

rung für das automatisierte Fahren. 

Konkret wäre etwa im Bereich der 

Kurier-, Express- und Paketdienste an 

vollautomatisiert fahrende „Rollcon-

tainer“ zu denken, die ausgehend von 

dezentralen Packstationen die Belie-

ferung der Empfänger übernehmen. 

Ein besonderer Vorteil des automati-

sierten Befüllens bzw. Abholens ist die 

Verlagerungsmöglichkeit auf Zeiten, in 

denen die Verkehrsinfrastruktur we-

niger belastet ist. Werden geräusch-

arme Fahrzeuge dafür verwendet und 

der Prozess des Be- und Entladens 

ebenfalls geräuscharm zu bewältigen 

sein, stünden sogar große und bislang 

lastarme Zeitfenster in der Nacht zur 

Verfügung. Schließlich lassen sich 

auch besondere Ausprägungen des 

automatischen Valet-Parkens vorstel-

len: Wenn in städtischen Zonen Fahr-

roboter das Einparken und Andocken 
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an Rampen übernehmen, lassen sich 

Bagatellschäden verringern und 

stressbehaftete Aufgaben für die Fah-

rer reduzieren. Bei städtischen Bau-

stellen könnten die Transfers zwi-

schen Baustelle und Wartezonen für 

Lkw fahrerlos organisiert werden. 

Es gibt demnach viele naheliegende 

und zukunftsträchtige Anwendungs-

felder für automatisiertes Fahren im 

Gütertransport. Im Unterschied zum 

Personenverkehr lassen sich Anwen-

dungen im Güterverkehr schon wegen 

dessen kommerziellen Charakters in 

der Regel wirtschaftlich darstellen. 

Dies erhöht die Rationalität solcher 

Entscheidungen.  

Handlungsempfehlungen: 

 Forschung zum Einsatz der Au-

tomatisierung im Straßengü-

terverkehr und Ausschreibung 

von Pilotversuchen zur Evalu-

ierung vorgeschlagener Kon-

zepte im Rahmen von Living 

Labs. 

 Weiterentwicklung der ver-

kehrsrechtlichen Rahmenbe-

dingungen zur Ermöglichung 

aussagekräftiger Pilotversu-

che. 
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7 Herausforderungen hinsichtlich Cyber-

Security und Privacy  

 

Auch wenn die Automatisierungsstu-

fen zwischen assistiert, teilautomati-

siert, hochautomatisiert und vollau-

tomatisiert erheblich variieren, so 

führt automatisiertes Fahren doch 

unmittelbar zum Thema vernetzter 

Fahrzeuge und damit auch zur Prob-

lematik des Datenschutzes und der 

Cyber-Security beim Einsatz von In-

formations- und Kommunikationssys-

temen (ICT). Damit stellen sich Fra-

gen, inwiefern bestimmte Formen des 

automatisierten Fahrens aufgrund von 

Sicherheitsbedenken, Haftungsfragen 

oder Datenschutzbedenken gänzlich 

tabu sind, welche Rolle geeigneten 

Standards zukommt oder wie sich die 

institutionelle Aufgabenteilung zwi-

schen den involvierten Akteuren (Her-

stellern, Fahrzeughaltern, Versiche-

rungsunternehmen, Verkehrspolizei 

etc.) bei einem Übergang zu autono-

mem Fahren verändert. 

Datenschutz und Cyber-Security er-

langen aufgrund des stark ansteigen-

den Datenvolumens und der immer 

stärker werdenden internationalen 

Vernetzung weltweit größere Bedeu-

tung. Im Dezember 2015 sind wesent-

liche Reformen des Datenschutzrechts 

vom Europäischen Parlament und Rat 

im Rahmen der Datenschutzgrund-

verordnung und der e-Privacy-Richt-

linie beschlossen worden, die die Da-

tenschutzrichtlinie aus dem Jahre 

1995 ablösen. Ziel ist u. a. der einfa-

chere Zugang zu den eigenen persön-

lichen Daten, Recht auf Datenüber-

tragbarkeit, Klärung des „Rechts auf 

Vergessenwerden“ und das Recht zu 

erfahren, ob Daten „gehackt“ wur-

den9. Bereits im August 2013 ist eine 

Richtlinie des Europäischen Parla-

ments und des Rates über Maßnah-

men zur Gewährleistung einer hohen 

gemeinsamen Netz- und Informati-

onssicherheit (Cyber-Security) in der 

Union verabschiedet worden10. Im 

Fokus stehen „kritische Infrastruktu-

ren“, deren Störung oder Zerstörung 

durch gezielte Cyberangriffe mit 

Schadsoftware erhebliche grenzüber-

schreitende Auswirkungen hätten. Die 

Umsetzung des Datenschutzes und 

der Cyber-Security im Kontext des 

autonomen Fahrens wird sicherlich 

durch die allgemeinen und umfassen-

den Reformen auf diesem Gebiet er-

leichtert.  

Aus heutiger Sicht bleibt ein Konflikt 

zwischen der aus Sicherheitsgründen 

notwendigen Vernetzung, auch für 

Updates „over-the-air“, und dem „Ab-

riegeln“ der Fahrzeugelektronik, um 

                                                      
9
 Europäisches Parlament (2016) 

10
 Europäisches Parlament (2013) 
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Attacken besser abwehren zu können, 

bestehen. 

Insofern ist von einem konkreten zu-

sätzlichen verkehrspolitischen Hand-

lungsbedarf auszugehen, um den Be-

sonderheiten im Straßenverkehr ge-

recht zu werden. Dabei wird eine 

Kombination von institutionellen Lö-

sungsansätzen empfohlen. Dies sind 

anwendungsspezifische Gesetzeslö-

sungen (z.B. eCall, Maut, car2car-

Sicherheitskommunikation), freiwillige 

oder obligatorische IT-Sicherheits- 

und Datenschutzzertifizierungen, eine 

Verständigung der Branchen auf da-

tenschutzfreundliche Standards sowie 

einheitliche Schnittstellen und Verhal-

tensregeln. Der 52. Deutsche Ver-

kehrsgerichtstag (Arbeitskreis 7) hat 

unter dem Motto: „Wem gehören die 

Fahrzeugdaten?“ Empfehlungen ab-

gegeben, die auf die Notwendigkeit 

von verfahrensrechtlichen und techni-

schen Schutzvorkehrungen abstellen. 

Diese Empfehlungen können eine 

fruchtbare Ausgangsbasis für die wei-

teren Schritte in Richtung einer Um-

setzung automatisierten Fahrens un-

ter Einbezug der Anforderungen an 

Datenschutz und Verkehrssicherheit 

darstellen. Hiernach sind bei freiwilli-

gen oder vertraglich vereinbarten 

Datenübermittlungen an Dritte Fahr-

zeughalter und Fahrer technisch und 

rechtlich in die Lage zu versetzen, die-

ses zu kontrollieren. Bei Daten, die 

aufgrund gesetzlicher Regelungen 

erhoben, gespeichert oder übermit-

telt werden sollen, sind verfahrens-

rechtliche und technische Schutzvor-

kehrungen genau zu bestimmen, 

ebenso Fragen des Zugriffsrechts des 

Fahrzeughalters bzw. Fahrers auf die-

se Daten. Hierzu zählen datenschutz-

rechtliche Grundprinzipien wie Daten-

sparsamkeit, informationelles Selbst-

bestimmungsrecht durch Transparenz 

und Wahlfreiheit der Betroffenen, 

möglichst weitgehende Anonymisie-

rung der Daten, „zeitnahe“ Löschung 

der Daten, grundrechtliche und straf-

prozessuale Regelungen der Zugriffs-

rechte der Strafverfolgungsbehörden 

und Gerichte. Die bereits bestehen-

den Regelungen zum Datenschutz und 

zur Datensicherheit von Straßen- und 

Echtzeit-Verkehrsdaten der Richtlinie 

2010/40/EU11 müssen dabei auch im 

Bereich des autonomen Fahrens An-

wendung finden.  

Auch wenn heute nicht abzusehen ist, 

ob die Vorgaben in der Praxis hinrei-

chend greifen werden, so sollte die 

Diskussion der mit der Vernetzung 

verbundenen potenziellen Gefahren 

hinsichtlich Security und Privacy nicht 

dazu führen, die vorhandenen Chan-

cen dieser Vernetzung verhindern. 

Abhängig von der Nutzung sollten 

klare Regeln für den Zugang zu den 

Daten formuliert werden, damit die 

legitimen Interessen insbesondere 

von potenziellen Unfallbetroffenen 

gewahrt bleiben. 

Handlungsempfehlungen: 

 Weiterentwicklung des Daten-

schutzrechts und Anpassung 

bzw. Übertragung desselben 

auch auf den Verkehrssektor 

                                                      
11

 Europäisches Parlament (2010) 
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durch Anonymisierung, Auf-

bewahrungs- bzw. Speiche-

rungsfristen, Einsichts- und 

Zugriffsrechte. 

 Schaffung eines Rechtsrah-

mens für die Erhebung und Ar-

chivierung von sowie Zugriff 

auf Daten, die im Rahmen des 

automatisierten Fahrens ent-

stehen. 
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8 Einführungsrisiko und Risikomanagement 

 

 

Die Einführung des automatisierten 

Fahrens ist die größte Disruption seit 

Einführung des motorisierten Stra-

ßenverkehrs. Dies erfordert zwangs-

läufig die Auseinandersetzung mit 

neuartigen Formen des Risikos. 

So ist trotz aufwändiger Systemabsi-

cherung für das automatisierte Fahren 

ab Stufe 3 nicht vor der Markteinfüh-

rung der Nachweis möglich, dass das 

Risiko des automatisierten Fahrens 

unterhalb des Vergleichsrisikos mit 

den heute auftretenden Unfallzahlen 

und deren Folgen liegt. Das gilt für 

beide Gruppen A und B gleicherma-

ßen. Da allerdings die Innovation des 

automatisierten Fahrens mit der Per-

spektive entwickelt wird, die Straßen-

verkehrssicherheit erheblich zu ver-

bessern, erscheint auch das Einfüh-

rungsrisiko gerechtfertigt, ohne einen 

vorherigen Nachweis Erfahrungen im 

Alltagseinsatz zu ermöglichen. Daher 

sind die Einführungsstrategien so zu 

gestalten, dass die Einführungsrisiken 

klein und überschaubar sind.  

Schon die öffentliche Resonanz nach 

dem tödlichen Unfall mit dem TESLA 

Model S-Autopiloten im Mai 2016 hat 

gezeigt, dass im Falle eines schweren 

Unfalls schnell nach politischen Kon-

sequenzen gerufen wird. Daher sollte 

antizipatorisch eine transparente 

Kommunikation vorbereitet werden, 

wie auf auftretende Unfälle mit au-

tomatisierten Fahrzeugen reagiert 

werden soll. Dazu ist eine faktenba-

sierende pro-aktive Informationser-

mittlung zur Sicherheitsbewertung 

von großem Vorteil, um Vertrauen für 

die Technologie, aber auch für das 

Risikomanagement zu erreichen. Der 

erste schwere Unfall, verursacht von 

einem automatisierten Fahrzeug, wird 

zweifelsohne auftreten, auch wenn 

nicht vorgesehen werden kann, wann, 

wo und mit welchen Konsequenzen 

dies geschehen wird. 

Damit diese Ungewissheit über die 

tatsächliche Sicherheit weder zu ei-

nem Innovationsstopp noch zu einem 

unakzeptablen Risiko bei einer unkon-

trollierten Einführung führen wird, 

erscheint ein von vornherein errichte-

tes Risikomanagementsystem geeig-

net, um die Einführung und die Wei-

terentwicklungen zu steuern. Dazu ist 

neben einer dafür zuständigen Institu-

tion auch ein Berichtswesen einzu-

richten, an dem die Fahrzeugherstel-

ler zu beteiligen sind. Anleihen aus 

den Bereichen der Bahntechnik oder 

der Luftfahrt erscheinen hier möglich. 

Insbesondere sollten „Störfälle“ in 

einem herstellerübergreifenden Sys-

tem analysiert werden und in transpa-

renter Weise auch zum Nachvollzie-
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hen der Öffentlichkeit aufbereitet 

werden. Zum einen lässt dies weniger 

Raum für Verschwörungstheorien und 

zum anderen können Entscheider 

über den Einsatz ein realistischeres 

Bild über das Einsatzrisiko erhalten. 

Anders als bei den evolutionären Kon-

zepten der Gruppe A stellt die Gruppe 

B in vielen Fällen eine Disruption zum 

heutigen Mobilitätskonzept dar. Neue 

Instanzen wie die Betreiber rücken in 

den Mittelpunkt, verbunden mit neu-

en Geschäftsmodellen. Die Marktme-

chanismen können sich verschieben 

und das Transportsystem umwälzen. 

Daher scheidet eine Erprobung auf 

konventionellem Weg aus. Man sollte 

sich stattdessen darauf konzentrieren, 

die Systeme inkrementell weiterzu-

entwickeln und im „alten“ Basissys-

tem zu erproben. Auch können Tech-

nikdemonstrationsprojekte nur wenig 

darüber aussagen, ob sich die disrup-

tiven Ansätze im realen Umfeld be-

haupten werden. Daher sollten über-

schaubare, aber innovative, reale Ein-

satzmöglichkeiten (bei der acatech-

Studie12 „living labs“ genannt) ge-

schaffen werden, um Anhaltspunkte 

darüber zu gewinnen, wie sich die 

neuen Dienste im realen Einsatz be-

währen.  

Handlungsempfehlungen: 

 Errichtung einer Sicherheits-

management-Institution zur 

Überwachung des Einsatzes 

von automatisiertem Fahren 

                                                      
12

 s. acatech (Hrsg.) (2015) 

ab Level 3 und für eine trans-

parente und damit vertrauen-

erweckende Kommunikation. 

 Schaffung von Living-Labs (mit 

realem Einsatz) über die „Test-

felder“ hinaus. 

  



AUTOMATISIERTES FAHREN IM STRAßENVERKEHR 

Seite 35 

9 Zusammenfassung der Handlungsempfeh-

lungen 

 

 

Für die Einführung des hochautomati-

sierten Fahrens als Einstiegsstufe der 

Gruppe A wurde und wird schon viel 

getan. Dies wird vom Wissenschaftli-

chen Beirat für Verkehr ausdrücklich 

begrüßt. Trotzdem bleiben auch hier 

noch einige Punkte offen. Daher darf 

die Verkehrspolitik nicht untätig blei-

ben.  

 Der Wissenschaftliche Beirat 

empfiehlt, kritisch zu prüfen, 

ob die Fahrer wirklich ihrer 

Rolle als Rückfalllösung bei der 

Rückübergabe der Fahrzeug-

führung wie beabsichtigt ge-

recht werden können oder ob 

sich daraus Risiken entwickeln, 

die den erwünschten Gewinn 

an Sicherheit bedrohen.  

 Eine strikte StVO-Konformität 

der automatisierten Fahrt mit 

der Übernahme von für 

menschliche Fahrer formulier-

ten Grenzwerten kann zu Kon-

fliktszenarien führen. Deren 

Auswirkungen auf die Sicher-

heit und Leistungsfähigkeit der 

Verkehrsanlagen sollten analy-

siert und daraus das situati-

onsabhängig adäquate Verhal-

ten in Konfliktszenarien konk-

ret definiert werden. 

Während Deutschland bei der Gruppe 

A weiterhin eine führende Rolle ein-

nimmt, gilt es, auch aus industriepoli-

tischer Sicht, die Aktivitäten zum fah-

rerlosen Fahren der Gruppe B zu in-

tensivieren. Solange die Pflicht zur 

Überwachung des Fahrzeugs durch 

einen präsenten Fahrzeugführer nicht 

aufgehoben ist, werden sich die Ver-

sprechungen des autonomen Fahrens 

– Gewinn nutzbarer Zeit durch Hin-

wendung zu anderen Tätigkeiten, Er-

höhung der Verkehrssicherheit, Ein-

sparung von Personalkosten bei ge-

werblichen Fahrten – nicht realisieren 

lassen. Gerade weil es eine große Un-

sicherheit gibt, wie diese neuen For-

men in den Straßenverkehr integriert 

werden sollen und wie sich dadurch 

die Verkehrsplanung für die Zukunft 

ändert, sollte die Aufmerksamkeit 

verstärkt auch auf dieses Feld gerich-

tet werden. Der Übergang zum fahrer-

losen Fahren erfordert Lösungen in 

folgenden Themenfeldern: 

 Ein Rechtsrahmen für den Be-

trieb von fahrerlosen Fahrzeu-

gen ist auszugestalten. 

 Ein Sicherheitsmanagement 

als ´lernendes´, reflexives Sys-

tem, das in der systematischen 

Beobachtung und Untersu-

chung von Schadensfällen Sys-



GUTACHTEN DES WISSENSCHAFTLICHEN BEIRATS BEIM BUNDESMINISTER FÜR VERKEHR UND  
DIGITALE INFRASTRUKTUR 
 

  Seite 36 

temfehler erkennt und Lern-

prozesse organisiert, ist zu 

etablieren. 

 Die Richtlinien für Security und 

Privacy, um einen rechtssiche-

ren Rahmen für die Betreiber 

zukünftiger fahrerloser Fahr-

zeuge zu schaffen, sind zu 

konkretisieren. 

Weitere Handlungsfelder für den 

Übergang sind: 

 Living Labs erscheinen als pro-

bates Mittel, um zum einen 

die Technologieentwicklung in 

Deutschland zu fördern und 

zum anderen Erfahrungen im 

Einsatz zu sammeln, welche 

Herausforderungen zu bewäl-

tigen sind und welche Vorteile 

sich bei tatsächlicher Nutzung 

ergeben.  

 Neben den Interaktionen über 

Fahrzeug-Fahrzeug- und Fahr-

zeug-Infrastruktur-Kommuni-

kationssysteme sind insbeson-

dere die Wechselwirkungen zu 

Fußgängern und Radfahrern in 

Laboren und Living-Labs unter 

Einschluss von Akzeptanz- und 

Wirkungsuntersuchungen zu 

analysieren.  

 Dabei sollten die geänderten 

Betriebsmodelle auf Standards 

aufsetzen können, einschließ-

lich eines umfassenden Si-

cherheitsmanagements. Be-

hörden, Institute und Indust-

rievertreter sollten die Grund-

lagen für Standards entwi-

ckeln. 

 Für erste Pilotversuche bieten 

sich fahrerlose Leerfahrten auf 

begrenzten Gebieten und mit 

geringer Geschwindigkeit an, 

womit auch ein großer Teil der 

technischen Herausforderun-

gen für fahrerlose Transporte 

erfassbar wird.  

 Insgesamt ist der Regelungs-

rahmen für die Nutzung und 

Verantwortung bei fahrerlosen 

Fahrzeugen, der gegenüber 

dem ÖPNV (in Form des Per-

sonenbeförderungsgesetzes – 

PBefG) andere Anforderungen 

berücksichtigen muss, vertieft 

zu erforschen und anzupassen. 

In diesem Zusammenhang sind 

dann auch sachliche, städte-

bauliche und stadtverkehrliche 

Fragen des Zusammenspiels 

fahrerloser Fahrzeuge mit 

Fahrzeugen bisheriger Techno-

logie (u. a. Zweiradverkehr) 

und mit nicht motorisierten 

Verkehrsteilnehmern ein wich-

tiges Forschungsfeld.  

Auch wenn die Einführung des auto-

matisierten Fahrens sich weitgehend 

an der heute vorhandenen Infrastruk-

tur orientieren muss und zunächst 

auch nur wenig Einfluss auf deren 

Ausnutzung nimmt, so ist für die Zu-

kunft möglichst frühzeitig die Wech-

selwirkung zu betrachten und als ge-

meinsames System zu optimieren. 

Dazu wird empfohlen: 
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 Schaffung der technischen und 

rechtlichen Voraussetzungen 

für eine orts-, zeit- und fahr-

leistungsabhängige Bepreisung 

insbesondere auch im städti-

schen Bereich. 

 Entwicklung von Verhaltensre-

geln für automatisiertes Fah-

ren, die die Effizienz der Kraft-

fahrstraßennutzung fördern. 

 Untersuchungen zu Wirkungen 

fahrerloser Fahrzeuge auf die 

Verkehrsnachfrage und die 

Straßenkapazität. 

 Zukunftsgerichtete Harmoni-

sierung der Anforderungen an 

Verkehrsanlagen hinsichtlich 

der notwendigen oder wün-

schenswerten Eigenschaften 

für automatisiertes Fahren 

gemeinsam durch Fahrzeugin-

dustrie und Infrastrukturtech-

nikanbieter. 

 Entwicklung eines Stufenkon-

zepts für die Eignung von 

Netzabschnitten für den au-

tomatisierten Verkehr und der 

dafür jeweils erforderlichen 

Qualifikationsstufe der Fahr-

zeuge. 

 Weiterentwicklung vorhande-

ner Richtlinien für die Gestal-

tung von Verkehrsnetzen. 

Für den Bereich des automatisierten 

Güterstraßenverkehrs wird empfoh-

len: 

 Entwicklung und Erprobung 

neuer Konzepte auf Basis fah-

rerloser, elektrisch angetrie-

bener Fahrzeuge in verkehrs-

armen Zeiten u.a. in Living 

Labs 

Da automatisiertes Fahren immer den 

Vernetzungsaspekt beinhaltet, erge-

ben sich grundsätzlich Herausforde-

rungen hinsichtlich Safety, Security 

und Privacy. Hierzu wird empfohlen: 

 Das Datenschutzrecht ist auf 

den Verkehrssektor hinsicht-

lich der Aspekte Anonymisie-

rung, Aufbewahrungs- bzw. 

Speicherungsfristen, Einsichts- 

und Zugriffsrechte anzupas-

sen.  

 Ein Rechtsrahmen für die Er-

hebung von, der Archivierung 

von und den Zugriff auf Daten, 

die im Rahmen des automati-

sierten Fahrens entstehen, ist 

zu schaffen. 

Ein Risikomanagement zur Einführung 

und Begleitung der Automatisierung 

ist unerlässlich, schon bevor der erste 

Unfall durch automatisiertes Fahren 

auftritt. Daher wird empfohlen: 

 Frühzeitiger Aufbau einer Si-

cherheitsinstitution zum Ma-

nagement des Risikos des au-

tomatisierten Fahrens unter 

Beteiligung der Fahrzeugher-

steller und zukünftigen Betrei-

ber. 
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